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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1928

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Der Fakturengerichtsstand kann auf eine Faktura, die eine verschiedene Deutung des Vermerkes über den

Zahlungsort zuläßt, nicht gegründet werden.

Entscheidungstexte
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